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Prasidenten-Konferenz

Mittwoch, den 6. September 1978

um 09.30 Uhr im Posthotel Julier,
Tiefencastel

Traktanden:
— Themen der Umfrage
a) Revision Schulgesetz
b) Lehrerarbeitslosigkeit — halbe
Pensen
c) Frihzeitige
(Orientierung)
— Statutarische Geschéafte der DV
— Verschiedenes

Pensionierung

Diese Publikation gilt als Einladung
fur die Herren Sektionsprasidenten,
die Rechnungsrevisoren, den Besol-
dungsstatistiker, die Redaktion des
Schulblattes, die beiden Vertreter in
der Verwaltungskommission der
PK, die Damen und Herren Schulin-
spektorinnen und -inspektoren und
die Vertreter des Erziehungsdepar-
tementes.

Revision Schulgesetz

Revisionsvorschldge des BLV-Vor-
standes gestuitzt auf die Ergebnisse
der Umfrage bei den Kreiskonferen-
zen.

Art. 4

Neue Fassung:

Offentliche Volksschulen sind:

die Primarschule

die Realschule

die Sekundarschule

die Hilfsschule

die Heilpddagogische-Sonder-
schule

Art. 7

Neue Fassung:

Jedes im Kanton wohnhafte bil-
dungsféhige Kind wird in dem Ka-
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lenderjahr schulpflichtig, in wel-
chem es das siebte Altersjahr er-
fallt.

Art. 8

Zusatz:

Ein zehntes Schuljahr kann als re-
gionale Berufswahlklasse gefiihrt
werden.

Art. 10

Anderung:

Die jéhrliche Schulzeit in der Volks-
schule betrdgt mindestens 47
Schulwochen, einschliesslich dre/
Ferienwochen.

Die Gemeinden sind befugt, durch
Gemeindebeschluss die jahrliche
Schulzeit der Primarschulen auf 38
Schulwochen, einschliesslich drei
Ferienwochen, herabzusetzen.
Wird der Unterricht......

Art. 11

Zusatz:

Die Gemeinde ist verpflichtet, je-
dem schulpflichtigen Kind den Be-
such jener Abteilung derVolksschu-
le (hach Art. 4 Vorschlag BLV) zu er-
maoglichen, fir die es sich eignet.

Art. 15

Eine Revision dieses Art. betr.
Schuljahresbeginn wird verlangt, so-
fern keine Koordination mit den
weiterfuhrenden Schulen im Kan-
ton und mit den Gbrigen ostschwei-
zerischen Kantonen bis 1980 mog-
lich wird.

(Vorschlag Sek.LV)

....Die Termine flr das Schuljahr und
die Ferien bestimmt der Kanton. ....

Art. 16

Neue Fassung:

Die Dauer und die Zahl der Lektio-
nen werden in den Lehrplanen gere-
gelt.
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Art. 17

Anderung:

...Uber  Entschuldigungsgriinde
entscheidet im Zweifelsfall der
Schulrat endgdiltig.

(Vorschlag Sek.LV)

...Uber  Entschuldigungsgriinde
entscheidet im Zweifelsfall der
Schulrat.
Art. 20

Als zweiter Abschnitt:
Alles weitere regelt die Promotions-
ordnung.

Art. 21

(Vorschlag Sek.LV) Zusatz:

Den Eltern wird Gelegenheit gebo-
ten, wahrend des Schuljahres Ein-
blick in die Schularbeit zu nehmen.

Art. 24

Teilneufassung:

Schulpflichtige durfen Vereinen &r-
wachsener nur mit Bewilligung des
Schulrates angehoren. Dieser....

Art. 25

Gehort zu Abschnitt I, SchulfGh-
rung

Neue Fassung:

Der Unterricht in der Volksschule ist
unentgeltlich.

Art. 26

Teilneufassung:

Die Primarschule umfasst neun auf-
einanderfolgende Klassen. Sie kann
als Gesamtschule oder klassenwei-
se gefihrt werden.

Art. 27

Neue Fassung:

Die obligatorischen und fakultati-
ven Unterrichtsficher legt die Re-
gierung im Lehrplan fest.

Art. 28

Analog zum Abschnitt Primarschule
soll ein Abschnitt fir die Realschule
geschaffen werden.
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— V. Die Realschule

Zweck Art...

Die Realschule will Charakter,
Wissen, Bildung und praktisches
Kénnen so fordern, dass die
Schiiler gut vorbereitet in eine
ihren Fahigkeiten entsprechen-
de Berufslehre in Gewerbe, Han-
del, Industrie, Landwirtschaft
und Hauswirtschaft einzutreten
und damit auch dem Unterricht
in der betreffenden Berufsschule
zu folgen vermaogen.
Organisation Art....

Die Gemeinden sind befugt, al-
lein oder gemeinsam mit ande-
ren Gemeinden die drei obersten
Klassen (7. — 9. Schuljahr) als
Realschule zu fuhren.

Die Realschule ist von Primar-,
Hilfs- und Sekundarschulklassen
getrennt zu fihren. Der Kanton
leistet an Realschulen besonde-
re Beitrdge. Ndheres bestimmen
Vollziehungsverordnung und
Lehrplan.

Zutritt  Art....

Schuiler aus Nachbargemeinden
sind zum Schulbesuch nur dann
zugelassen, wenn die vorhande-
nen Rdumlichkeiten und Lehr-
krafte dies erlauben und die be-
treffende Nachbargemeinde kei-
ne eigene Realschule besitzt.
Ausnahmebewilligungen erteilt
der zustandige Schulrat.
Unterrichtsfacher Art....

Die obligatorischen und fakulta-
tiven Unterrichtsfacher legt die
Regierung im Lehrplan fest.
Schilerzahl

(bereits revidiert)

Kleinklassen Art....

In grésseren Schulverbdanden
kénnen - sofern Notwendigkeit



und Madéglichkeit vorhanden —
auch Kleinklassen gefiihrt wer-
den.

Art. 29

Im Anschluss an a/Zusatz:

In Kleinklassen kénnen unterrichtet

werden:

— Schiler, die wegen ausge-
sprochener Entwicklungs- und
Verhaltensstérung fir die Nor-
malschule eine unzumutbare Be-
lastung darstellen.

— Schiiler, die wegen ihrer
schlechten Arbeitsleistung in der
Normalschule versagen.

— Schiiler, die bei allgemein guter
Begabung in einzelnen Fachern
krass versagen.

— Schiiler, die wegen Sprach-
schwierigkeiten (Grund: aus
einem anderen Sprachgebiet)
dem Unterricht ihrer Schulstufe
nur bedingt zu folgen vermdégen,
kénnen in Assimilationsklassen
geférdert werden. Diese ergén-
zen den normalen Unterricht.

Art. 31
Nachrevision
Médchenhandarbeit
Hochstschiilerzahl:
— Hilfsklassen:
Einklassige
Schiilerinnen
Mehrklassige Abteilungen 8
Schulerinnen
Hauswirtschaftsunterricht
— Hochstschilerzahl 16 Schiilerin-
nen (je nach Kiicheneinrichtung)
Im Handarbeitsunterricht betragt
die Mindestzahl 6 Schiilerinnen.
Sofern im Kochunterricht die Min-
destschulerzahl nicht erreicht wird,
kann die Abteilung mit Knaben ver-
vollstandigt werden.

Abteilungen 10

Art. 33

Teilrevision:

Die Sekundarschule ist fakultativ.
Sie schliesst an die 6. oder 7. Pri-
marklasse oder an die 1. Realklasse
an und umfasst im ersten Fall drei
und im zweiten Fall zwei Klassen.
Die Fihrung einer Sekundarschule
entbindet die Gemeinde nicht vor
der Verpflichtung, die 7. und 8. bzw.
7. — 9. Primarklasse oder eine Real-
schule zu fiihren.

(Vorschlag Sek.LV)

Die Sekundarschule schliesst an die
6. Primarklasse an und umfasst drei
Klassen.

Die Flihrung einer Sekundarschule
entbindet die Gemeinde nicht da-
von, den Schiilern den Besuch der
7. — 9. Primarklasse oder einer
Realschule zu erméglichen.

Art. 34
ist aufzuheben

Art. 35

Neue Fassung:

Schiiler aus Nachbargemeinden
sind zum Schulbesuch nur dann zu-
gelassen, sofern die vorhandenen
Raumlichkeiten und Lehrkréfte dies
erlauben und die betreffende Nach-
bargemeinde keine eigene Sekun-
darschule besitzt. Ausnahmebewil-
ligungen erteilt der Schulrat.

Art. 39

Dieser Artikel gehort unter «Allge-
meine Bestimmungen» und gilt fir
alle Schultypen.

(Vorschlag Sek. LV)

Schiiler, welche trotz Warnung und
Orientierung der Eltern nicht arbei-
ten, sich dauernd der Schulordnung
widersetzen und fir die Klasse eine
schwere Belastung sind, kann der
Schulrat ausschliessen.
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Art. 42

Neue Fassung:

Als Primarlehrer ist wahlbar, wer.im
Besitze des Blindner Primarlehrer-
patentes oder einer Lehrbewilli-
gung der Regierung ist.
Sekundarlehrer, Reallehrer, Hilfs-
und Sonderschullehrer und Fach-
lehrer haben sich lber die entspre-
chende Weiterbildung auszuwei-
sen.

Uber die Anerkennung ausserkan-
tonaler Patente entscheidet die Re-
gierung.

Stellvertretungen dirfen nur von
Personen mit entsprechender Aus-
bildung und entsprechenden Aus-
weisen Ubernommen werden.

Art. 50
«Lebensversicherungskasse» ist
durch «Kantonale Pensionskasse»
ZUu ersetzen.

Art. 51

Neue Fassung:

Jeder Volksschullehrer hat An-
spruch auf mindestens dre/ Wo-
chen bezahlte Ferien.

Art. 52

Volksschullehrer ersetzt alle Typen
Neue Fassung 2. Absatz:

Der vertretene Lehrer hat je Schul-
jahr Anspruch auf das volle Gehalt
fir die Dauer eines Schuljahres.
(Zusatz)

Nach 15 jahriger Amtszeit soll dem
Lehrer ein bezahlter langerer Bil-
dungsurlaub zugestanden werden.

Art. 54

Teilneufassung:

Zeichen der Verwahrlosung meldet
der Lehrer dem Schulrat, welcher
dann die héauslichen Verhaltnisse
abklart und die geeigneten Mass-
nahmen trifft.
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(Vorschlag Sek.LV)
Nur wéhrend der Unterrichtszeit,
statt ausserhalb der Unterrichtszeit.

Art. b6
Der Kanton fordert die Fort- und
Weiterbildung der Lehrer....

Art. 57

Neuer Absatz:

Das Schuljahr endet am Tag, bevor
das neue Schuljahr beginnt.

Art. 58

(Vorschlag Sek.LV)

Es soll gestrichen werden «oder
eines Argernis erregenden Lebens-
wandelsy.

Art. 60

Letzter Absatz soll heissen:

Zu den Sitzungen des Schulrates /st
der Lehrer oder der Vertreter der
Lehrerschaft....

(Vorschlag Sek.LV)

Zu den Sitzungen des Schulrates
soll der Lehrer oder der Vertreter
der Lehrerschaft....

Art. 67

Erweiterung:
Erziehungskommission....in der
mindestens ein amtierender Volks-
schullehrer vertreten sein soll
(Vorschlag Sek.LV)
Erziehungskommission....in der
mindestens ein Volksschullehrer
vertreten sein soll,

Art. 70
Hier fehlen die Kurs- und Medien-
kommission.

Art. 13.. .

In der zweiten Linie soll Volksschu-
le, «Primarschule» ersetzen.
Zusatz:

Gemeinden, die selber keine eigene
Sekundar-, Real- und Hilfsschule
fuhren, aber ihre Schiiler in die
Nachbargemeinde zur Schule schik-



ken, sind verpflichtet, der anderen

Schulgemeinde angemessene Bei-

trdge zu leisten.

Art. 76

Teilrevision:

1. die Auslagen des schularztli-
chen und schulzahnérztlichen
Dienstes. Die Regierung erlasst
nahere Subventionsbestimmun-
gen.

4. die Besoldung der Volksschul-
lehrer, ausgenommen die der
Hauswirtschaftslehrerinnen, in
der Hohe der Hilfte, die Besol-
dung der Hauswirtschaftslehre-
rinnen in der Hohe eines Drittels
der Mindestbesoldung....

9. die Realschulen / 15. Hier fehlt
Reallehrer
16. Reallehrer

Zusatz:

Die Beitrdge des Kantons gemass
Zif. 6/ 9/ 10 sind fiir besondere An-
schaffungen, Aufwendungen und
Anschauungsmaterial zu verwen-
den.

Art. 77

Teilrevision:

....der zustdndigen Gemeindebehdr-
de mit einer Busse bestraft.

Art. 78

Neue Fassung:

Mit Busse wird von der Regierung
bestraft:

Zur Vollziehungsverordnung:

— Pflichtlektionen und die Ent-
schadigung ev. Uberstunden der
Lehrkréfte sind gesetzlich zu re-
geln.

schaft fur die Unterstufe

8:45Uhr Er6ffnung
Thema:
senverband.
schule St. Gallen.
14.00Uhr
Zirich
Thema:

Jahrestagung der Interkantonalen Arbeitsgemein-

28. Oktober 1978 im Volkshaus Helvetiaplatz, Theatersaal, 8004 Zrich

Wege zur Individualisierung des Unterrichts im Klas-

Vortrag von Herrn Prof. Dr. R. Dubs, Handelshoch-

Musikvortrag eines Ensembles der Musikakademie

Der Bilderbuchkiinstler Felix Hof'fmann aus der Sicht
seiner Tochter, Frau Sabine Muischneek-Hoffmann.

Waihrend der Tagung kénnen die Ausstellungen der Firma Schubiger,
Winterthur und der Buchhandlung Waldmann besucht werden.

21



	Präsidenten-Konferenz : Mittwoch den 6. September 1978 um 09.30 Uhr im Posthotel Julier, Tiefencastel

